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Probiotika gegen Halitosis?
Neue Metaanalyse bestätigt die Wirksamkeit probiotischer Bakterien gegen Mundgeruch.

SICHUAN – Unter Halitosis leidet etwa ein Drittel aller Menschen. In 
den meisten Fällen entsteht der Mundgeruch durch bakterielle Be-
läge auf den Zähnen, auf der Zunge, am Zahn� eisch oder zwischen 
den Zähnen. Wenn diese Mikroorganismen Nahrungsreste und andere 
organische Stoffe abbauen, produzieren sie stark riechende schwe-
felhaltige Verbindungen wie Schwefelwasserstoff (H2S), Methyl-
mercaptan (CH3SH) und Dimethylsul� d (C2H6S). Mangelnde Mund-
hygiene, Parodontitis, schlechter Zahnersatz, Zahnfehlstellungen 
oder Rauchen begünstigen dies. Nur bei zehn Prozent der Fälle sind 
Magen-Darm-Erkrankungen, hormonelle Störungen, Allgemein-
erkrankungen, Diäten und Fastenkuren schuld an dieser unange-
nehmen Symptomatik.

Halitosis wird mithilfe mechanischer Reinigung (Zahnsteinent-
fernung und Zungenschaber) und chemischer Therapie (Antibiotika, 
Mundspülungen) behandelt. Die mechanische Therapie ist jedoch oft 
unangenehm, selbst wenn sie vom Zahnarzt durchgeführt wird. Au-
ßerdem ist die chemische Therapie zwar in der Regel für kurze Zeit 
wirksam, aber immer mit verschiedenen Nebenwirkungen verbunden, 
darunter die Entstehung von Dysbakteriose und Verfärbungen auf 
Zunge und Zähnen. Daher werden immer wieder neue Methoden mit 
weniger Nebenwirkungen gesucht, um Mundgeruch zu bekämpfen.

Eine Metaanalyse, die das Team von Nengwen Huang von der 
Universität Sichuan in China bis Februar 2021 in indizierten Daten-
banken durchgeführt hat, gibt Aufschluss über den Einsatz von Pro-
biotika bei der Behandlung von Halitosis. Eingeschlossen wurden 
randomisierte kontrollierte Studien, die die Auswirkungen von Pro-
biotika und Placebo auf primäre Ergebnisse (organoleptische [OLP] 
Werte und Gehalt an � üchtigen Schwefelverbindungen [VSC]) und 
sekundäre Ergebnisse (Zungenbelagwerte [TCS] und Plaqueindex [PI]) 
verglichen. Die Datenextraktion und die Bewertung der Qualität wur-
den unabhängig voneinander von zwei Gutachtern durchgeführt.

Den Ergebnissen dieser Untersuchung zufolge scheinen Probio-
tika (z. B. Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus 
salivarius und Weissella cibaria) Halitosis kurzfristig (≤ 4 Wochen) zu 
lindern.

Insgesamt sind die Resultate vielversprechend genug, um diese 
Behandlungsmöglichkeit gegen Mundgeruch weiter zu erforschen: 

„Es sind noch mehr qualitativ hochwertige randomisierte klinische 
Studien nötig, um die Ergebnisse zu veri� zieren und die Wirksamkeit 
von Probiotika gegen Halitosis zu belegen“, so das Forscherteam 
um Nengwen Huang. 
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Allergie auf Materialien für Füllungen und Zahnersatz
Wichtiges Wissen für den Zahnarzt und den Patienten.

KÖLN – Materialien für Zahnfüllungen und Zahnersatz sind in der 
Regel gut verträglich. Denn alle in Deutschland verarbeiteten Materi-
alien müssen die hohen Sicherheitsanforderungen der Europäischen 
Medizinprodukteverordnung erfüllen und CE-gekennzeichnet sein. 
Das gilt sowohl für Zahnarztpraxen als auch für zahntechnische 
Meisterlabore. In seltenen Fällen kann es dennoch zu einer Allergie 
kommen. Bei gefährdeten Personen kann mit modernen Testverfah-
ren die Verträglichkeit der Materialien geprüft werden. Liegt eine 
Allergie vor, sollten Betroffene den Allergiepass unbedingt ihrem 
Zahnarzt vorlegen.

„Patienten mit bereits bestehenden Allergien zum Beispiel auf 
Pollen oder bestimmte Lebensmittel haben eine höhere Wahrschein-

lichkeit, auch gegen Zahnmaterialien allergisch zu reagieren“, erklärt 
Prof. Dr. Dr. Franz-Xaver Reichl, Leiter der Abteilung Dental-Toxikolo-
gie an der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie der Uni-
versität München und Leiter des Beratungszentrums für die Verträg-
lichkeit von Zahnmaterialien. Ebenso tragen Personen, die durch al-
lergische Erkrankungen in der Familie vorbelastet sind oder die Stö-
rungen des Immunsystems aufweisen, ein höheres Risiko für eine 
Allergie. Gut, zu wissen: Bei einer nachgewiesenen Allergie über-
nimmt die gesetzliche Krankenkasse im individuellen Fall auch die 
Mehrkosten für die Versorgung mit einem allergiefreien Material. So 
bezahlt sie z. B. bei einer Allergie gegen Amalgam eine Füllung aus 
Kunststoff.

Nur freigesetzte Stoffe lösen Allergie aus
Mögliche Auslöser für eine allergische Reaktion auf Materialien 

können Inhaltsstoffe z. B. aus Metalllegierungen für Zahnersatz, 
Kompositen, Klebstoffen für Zahnersatz, Prothesen oder kunststoff-
haltigen Zementen sein. Jedes Material besteht aus vielen verschie-
denen Inhaltsstoffen, die je nach Hersteller auch variieren können. 
Nur aus dem Material tatsächlich freigesetzte Stoffe können eine 
Schadwirkung bzw. eine allergische Reaktion auslösen. Genau diese 
freigesetzten Allergene gilt es für Betroffene zu identi� zieren. Denn 
bei einer nachgewiesenen Allergie gegenüber bestimmten Stoffen 
sollte sich kein Material im Mund des Patienten be� nden, das diese 
Substanzen freisetzen könnte. Alle Hersteller müssen die Fertigung 
des Zahnersatzes unter den in Deutschland vorgeschriebenen hohen 
Qualitätsstandards für Zahnersatz in einer Konformitätserklärung 
dokumentieren.

Moderne Tests und Allergiepass geben Sicherheit
„Moderne Allergietests ermöglichen heutzutage, bereits vor der 

Zahnrestauration ein verträgliches Zahnmaterial für den Patienten 
auszuwählen“, so Reichl. „Auch ist es möglich, festzustellen, ob ein 
bereits im Mund eingesetztes Zahnmaterial für vorhandene Be-
schwerden verantwortlich sein kann.“ 

Gilt eine allergische Reaktion auf eine bestimmte Substanz als 
nachgewiesen, wird ein Allergiepass ausgestellt – und zwar unab-
hängig davon, ob tatsächlich Symptome auftreten. Denn auch wenn 
eine Allergie zunächst symptomlos verläuft, kann ein erneuter Kon-
takt mit dem Allergen klinische Symptome auslösen.

Allergiepass in der Zahnarztpraxis vorlegen!
Steht eine zahnärztliche Behandlung oder Zahnersatz an, soll-

ten Patienten auf dem Anamnesebogen der Zahnarztpraxis mög-
lichst präzise Angaben machen. Dies gilt z. B. für eine bestehende 
allergische familiäre Vorerkrankung oder für Komplikationen bei 
einer früheren Behandlung. Insbesondere sind Störungen des Im-
munsystems unbedingt anzugeben. Wichtig: Ist bereits ein Aller-
giepass ausgestellt, sollten Patienten den Zahnarzt unbedingt hie-
rüber informieren und den Pass vorlegen! Denn der Allergiepass 
informiert genau über die Substanzen, gegen die bereits eine Aller-
gie besteht. DT
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